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ZEITGESPRÄCH

Neugliederung 
der Küstenländer?

ln jüngster Zeit wird insbesondere von Hamburger Politikern eine Neugliederung 
der Küstenländer propagiert. Ist sie sinnvoll? Weictie Modelle kämen in Frage? Wie steht es 

um die Realisierungschancen? Dr Eckart van Hooven, Professor Werner Ernst 
und Dr Eberhard Thiel nehmen Stellung.

Eckart van Hooven

Der Nordstaat -  eine Chance für die Küstenregion

Die wirtschaftliche Entwicklung 
in der Bundesrepublik ist von 

Dynamik im Süden und von Schwä
che im Norden gekennzeichnet. 
Einige Fakten mögen dies belegen:

□  Das Wirtschaftswachstum be
trug im Schnitt der Jahre 1983 bis 
1986, also seif dem Ende der letzten 
Rezession, in Baden-Württemberg 
und Bayern gut 3 % und im Bundes
durchschnitt 2,3% . In Norddeutsch
land lagen die Wachstumsraten da
gegen nur zwischen 0,8%  (Bre
men) und knapp 2  % in den übrigen 
drei Küstenländern.

□  Ein Süd-Nord-Gefälle zeigt sich 
auch bei der Arbeitslosigkeit. Die 
Abstände zwischen Süd und Nord 
sind seit 1970 absolut und relativ 
größer geworden. Gegenwärtig 
sind die Arbeitslosenquoten im Nor
den mehr als doppelt so hoch wie im 
Süden.

□  Die Insolvenzanfälligkeit der 
Wirtschaft im Norden ist größer als 
in anderen Bundesländern. Wäh
rend 1986, bezogen auf 100000 Un
ternehmen, in Bayern und Baden- 
Württemberg 52 bzw. 55 Insolven
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zen kamen, waren es in Bremen 
107, in Schleswig-Holstein 95, in 
Niedersachsen 76 und in Hamburg 
63.

□  Das Bild größerer Dynamik im 
Süden wird auch in der Wande
rungsbewegung innerhalb der Bun
desrepublik deutlich. Diese ist zwar 
außerordentlich vielschichtig; insge
samt verbleibt aber ein Wande
rungsgewinn des Südens und ein 
Wanderungsverlust des Nordens.

Diese Divergenzen, denen -  wie 
die letzten Jahre zeigen -  eine Ten
denz zur Selbstverstärkung inne
wohnt und die daher langfristig die 
Gefahr bergen, daß der Norden den 
Anschluß verliert, müssen abge
baut werden. Das Süd-Nord-Ge- 
fälle ist ja keinesfalls naturgegeben. 
Schließlich gab es lange Zeit noch 
ein umgekehrtes Gefälle: Der Nor
den war reicher

Ursachen für die Schwächen

Eine der Ursachen für den Wech
sel liegt darin, daß der Norden seit 
Ende des Zweiten Weltkrieges viele 
Vorteile, die ihm aus der Lage an

der Küste erwuchsen, eingebüßt 
hat. Die Teilung Deutschlands 
raubte ihm in vielerlei Hinsicht natür
liches Hinterland. Die Öffnung Euro
pas hat -  zumindest insoweit es die 
Hinwendung zur Sechsergemein
schaft anlangt -  eine Örientierung 
nach Süd- und Westeuropa zur 
Folge gehabt. Dies schmälerte 
auch die Bedeutung der Seehäfen. 
Zudem wurden diese lange Zeit 
durch Verkehrstarife, die die Häfen 
an der Rheinmündung begünstig
ten, diskriminiert. Hinzu kommt die 
wachsende Bedeutung, die der Luft
verkehr auch beim Transport von 
Im- und Exportgütern erlangt hat.

Der Norden hat nicht nur Lage
rendite verloren, er ist auch mit ei
nem strukturellen Wandel konfron
tiert, der wegführt von Branchen, in 
denen die Region traditionell stark 
war, wie Schiffbau und Landwirt
schaft. Davon betroffen sind auch 
der Bausektor und andere Bereiche 
der mittelständischen Wirtschaft.

Während einerseits der Anteil al
ternder Branchen in der Küstenre
gion relativ hoch ist, mangelt es an
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dererseits an Wachstumsbranchen. 
Obwohl das Verarbeitende Ge
werbe und insbesondere der 
Dienstleistungssektor auch im Nor
den über eine lange Tradition verfü
gen -  es sei nur an die Hanse erin
nert haben sich diese Sektoren 
dort in den letzten Jahren nicht so 
rasch entwickelt wie andernorts. 
Gewiß liegt dies zum Teil darin be
gründet, daß sich die staatlichen Be
hörden und das Bankensystem, 
d. h. Bereiche mit besonders hohen 
Expansionsraten, nach dem Kriege 
vor allem aus politischen Gründen 
im Raum Köln/Bonn und Frankfurt 
konzentrierten. Daß jedoch auch 
alte Stärken im Versicherungsge
werbe und den Medien nicht zu all
gemeiner Dynamik insbesondere in 
Hamburg führten, ist schon schwe
rer erklärbar

Politische Zersplitterung

Sucht man nach Gründen hierfür, 
so muß als wichtigster die admini
strativ-politische Zersplitterung der 
Küstenregion angeführt werden. 
Die Aufspaltung des einheitlichen 
norddeutschen Wirtschaftsraums in 
vier Bundesländer erschwert die un
ternehmerische Betätigung in die
ser Region und behindert deren 
wirtschaftliche Entwicklung. Wich
tige Entscheidungsparameter für 
Unternehmen wie Rentabilität und 
Absatzmöglichkeiten werden über
lagert durch einen regionalen Wett
bewerb von Finanz- und Ansied
lungshilfen, der gesamtwirtschaft
lich kontraproduktiv ist, weil damit 
lediglich Arbeitsplätze innerhalb 
Norddeutschlands hin und her ge
schoben werden.

Die unter ökonomischen Ge
sichtspunkten willkürliche Grenzzie
hung erschwert ferner die Infra
strukturpolitik der Küstenländer 
Zum einen sinkt die Bereitschaft ein
zelner Länder, Infrastrukturmaßnah
men zu initiieren und zu finanzieren, 
wenn sie zwar deren Kosten tragen

müssen, der Nutzen solcher Maß
nahmen aber auch in jenen Regio
nen anfällt, die keinen angemesse
nen Beitrag zu den Kosten leisten. 
Solche externen Effekte sind auf
grund der Struktur der Küstenregion 
bei größeren Infrastrukturmaßnah
men häufig zu erwarten. Hier wäre 
wirtschaftspolitische Kooperation 
im Norden sehr notwendig; bislang 
beschränkte sie sich freilich primär 
auf die Krisenbewältigung. Zum an
deren fallen im Norden die aus den 
Aufgaben der einzelnen Länder re
sultierenden Ausgaben und ihre 
Möglichkeiten, Einnahmen zu erzie
len, also Finanzbedarf und Finanz
kraft, in eklatanter Weise auseinan
der Benachteiligt sind insbeson
dere die Stadtstaaten, die Funktio
nen der Zentrale für die Flächen
staaten wahrnehmen. Die Durch
führung staatlicher Aufgaben wird 
dadurch nicht leichter

Nachteilig dürfte auch die oftmals 
motivationshemmende und innova
tionsfeindliche Politik der Stadtstaa
ten im Verkehrs-, Energie- und Me
dienbereich gewirkt haben, die zu
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Orientierungsproblemen für die ge
samte Region geführt hat. Demge
genüber war und ist die Politik in 
den südlichen Bundesländern frei 
von ideologisch motivierten Vorbe
halten gegenüber der Wirtschaft; in 
aller Regel ist sie von Dialogbereit
schaft und Kompetenz geprägt.

Ein neuer Aufbruch

Diese Diagnose weist den Weg 
zur Lösung der Probleme. Der Nor
den muß einen neuen Aufbruch wa
gen. Es gilt die Chancen, die die 
geographische Lage bietet, aufzu
spüren und konsequent zu nutzen. 
Die Politik muß die Rahmenbedin
gungen schaffen, die Wirtschaft die 
Initiative ergreifen für die Gestal
tung einer ausgewogenen zukunfts
orientierten Wirtschaftsstruktur, in 
der sich neue Dynamik entfalten 
kann.

Auch wenn die Seehäfen in der 
Bundesrepublik nicht mehr die be
deutendsten Tore zur Welt sind, so 
ist und bleibt der Norden doch der 
natürliche Brückenkopf nach Skan
dinavien und Nord-Ost-Europa. Die
ser Vorteil läßt sich jedoch nur nut
zen, wenn geeignete Verkehrswege 
zur Verfügung stehen. Priorität im 
Infrastrukturprogramm der Küsten
länder sollte der Ausbau des Ham
burger Flughafens als Luftkreuz des 
Nordens haben. Kaum minder be
deutsam ist eine stärkere Anbin
dung des skandinavischen Raums 
an Schleswig-Holstein und Ham
burg auf dem Schienen- und Stra
ßen weg.

Eine durchgehende Schienen- 
und Straßenverbindung von Ham
burg über Dänemark nach Schwe
den, für die unter der Bezeichnung 
„SCANLINK“ bereits eine Projekt
studie existiert, könnte eine Initial
zündung für den wirtschaftlichen 
Aufschwung der gesamten Küsten
region sein. Schon während der 
Bauzeit wären spürbare Multiplika
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tor- und Akzeleratoreffekte zu erwar
ten. Nach Vollendung des Brücken
schlags würden Handel, Transport- 
und Fremdenverkehrsgewerbe dau
erhaft profitieren. Ein solches Pro
jekt wäre zudem ein Startsignal für 
einen verstärkten Personen- und 
Warenverkehr im gesamten Ostsee
raum, der nicht zuletzt als Freizeit- 
und Urlaubsregion noch übergroße 
Entwicklungspotentiale verfügt. 
Dies braucht auch bei leeren Staats
kassen keine Utopie zu bleiben. We
der gibt es technische Probleme, 
noch bestehen für eine private Fi
nanzierung des Projekts unüber
windliche Hindernisse.

Abbau von Hemmnissen

Aber nicht nur zukunftsweisende 
Vorhaben werden für eine gesunde 
Wirtschaftsstruktur gebraucht; es 
müssen auch bestehende Hemm
nisse für den Strukturwandel abge
baut werden: Dauerhafte Subven
tionen für schrumpfende Branchen 
hemmen das Wachstum längerfri
stig ebenso wie übertriebene Aufla

gen für ansiedlungswillige Betriebe. 
Die Ressourcen, die die Struktur
konservierung beansprucht, ließen 
sich sinnvoller zur Förderung des 
wissenschaftlich-technischen Fort
schritts einsetzen: So sollten die 
norddeutschen Hochschulen stär
ker auf die Naturwissenschaften 
ausgerichtet und dort die Grundla
genforschung ausgebaut werden. 
Positive Wachstumseffekte wären 
von einer solchen fWlaßnahme um 
so eher zu erwarten, je stärker der 
Wissenstransfer zwischen staatli
chen Forschungseinhchtungen und 
der Wirtschaft durch eine entspre
chende Kooperation intensiviert 
wird.

Im Bereich von Beratung und W is
sensvermittlung ist auch noch viel 
Raum für privatwirtschaftliche Betä
tigung, die es generell zu ermutigen 
gilt. Dazu bedarf es einer praxis
orientierten, pragmatischen Hal
tung von Behörden und Politikern 
gegenüber den Belangen der Wirt
schaft. Die Sicherung einer kosten
günstigen Energieversorgung stellt

ein weiteres Element einer umfas
senden Infrastrukturoffensive dar.

Der notwendige Aufbruch kann 
letztlich nur dann gelingen, wenn 
der Norden in großen Dimensionen 
denken und planen kann und seine 
Ressourcen gebündelt einsetzt. Am 
besten ließe sich das durch einen 
norddeutschen Küstenstaat errei
chen. Die gemeinsamen Interes
sen, die aus der maritimen W irt
schaft erwachsen, bilden ein tragfä
higes Fundament für eine Fusion 
der Stadtstaaten Hamburg und Bre
men mit Schleswig-Holstein und 
den entsprechenden Teilen Nieder
sachsens. Kleinstaatliches Denken, 
Länderegoismus, unsinnige Sub
ventionswettläufe und Verzerrun
gen der Länderfinanzen hätten 
dann ein Ende. Ein Unternehmen, 
das in Bremen, Cuxhaven, Ham
burg und Itzehoe tätig ist, müßte 
sich nicht länger auf vier Länderver
waltungen einstellen. Andere For
men der Kooperation zwischen den 
Küstenländern wären demgegen
über nur zweitbeste Lösungen.

Werner Ernst

Länderneugliederung -  noch oder wieder akut?

Mancher Leser mag sich fragen, 
ob das Thema nicht längst er

ledigt sei und es daher reine Zeitver
schwendung darstelle, sich mit ihm 
noch zu befassen. Und er mag sich 
erinnern: Das Grundgesetz enthielt 
in Art. 29 zunächst ein zwingendes 
Gebot der Neugliederung der Län
der, wobei es die Gesichtspunkte 
angab, die dafür maßgeblich sein 
sollten. Das Gebot wurde dann 
1976 in eine Kann-Vorschrift geän
dert. Vorher hatte eine von der Bun
desregierung berufene Sachver
ständigenkommission 1972 -  ne
ben kleineren Grenzveränderungen

-  die Bildung von sechs bzw. fünf 
Ländern vorgesehen.

Für den norddeutschen Raum 
wurden alternativ zwei Lösungen 
vorgeschlagen:

□  Entweder ein Nordstaat aus 
Bremen, Hamburg, Schleswig-Hol
stein und Niedersachsen

□  oder zwei Nordstaaten, gebil
det aus Schleswig-Holstein und 
Hamburg einschließlich der zum 
Einzugsbereich Hamburgs gehö
renden niedersächsischen Kreise 
einerseits sowie Niedersachsen 
und Bremen andererseits.

Wesentliche Gründe für diese Vor
schläge waren zum einen die w irt
schaftliche und finanzielle Lei
stungsschwäche der beiden Flä
chenstaaten Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen -  inzwischen 
gehört auch Bremen zu den finanz
schwachen Ländern; zum anderen 
die Tatsache, daß die Stadtstaaten 
Bremen und insbesondere Ham
burg schon damals weit über ihre 
Grenzen hinausgewachsen waren 
und die Landesgrenzen die zusam
mengehörigen Wirtschaftsregionen 
durchtrennten. Auch die damit ver
bundene Problematik hat sich in der
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Zwischenzeit weiter verschärft. Der 
frühere Bundeskanzler Helmut 
Schmidt hat in diesem Zusammen
hang jüngst auf die erheblichen Ent
wicklungshemmnisse hingewiesen, 
die von dem viel zu klein geworde
nen Hoheitsgebiet Hamburgs aus
gingen.

Auf die Vorschläge zur Neugliede
rung des Bundesgebietes ist aber 
keine entsprechende politische Ent
scheidung erfolgt. Der Schritt vom 
Muß zum Kann bedeutet in der Pra
xis der Politik ja oft den Schritt vom 
Vielleicht zum Garnicht.

Der Verfassungsauftrag

Aber dieser Schluß wäre doch so 
nicht richtig. Die Neugliederung in 
Auswertung der Vorschläge der

Sachverständigenkommission 
1972 ist, genau genommen, nicht 
gescheitert, sie ist vielmehr niemals 
ernsthaft auch nur im Ansatz ver
sucht worden. Die damalige Bun
desregierung hat nach Vorlage des 
Gutachtens erklärt, daß Vorausset
zung für eine Neugliederung ein 
breiter politischer Konsens sei, den 
sie nicht für gegeben halte. In kriti
scher Betrachtung muß man dem 
hinzufügen, daß die Bundesregie
rung nichts unternommen hat, um 
eine breite öffentliche Diskussion 
auch nur in Gang zu bringen, ohne 
die bei einem so komplexen Pro
blem ja ein Konsens zunehmend kri
tisch denkender Bürger nicht zu er
reichen ist. Wenn im Theater der 
Hauptdarsteller ~ und die Bundesre
gierung war hier zunächst einmal 
zum Handeln aufgefordert -  nach 
dem ersten Akt die Bühne verläßt, 
obwohl kein anderer seine Rolle 
übernehmen kann, und sich dann in 
den Zuschauerraum setzt, so wird 
niemand erwarten, daß das Stück 
bis zum Ende gespielt wird und das 
Publikum applaudiert.

Der Verfassungsauftrag zur Neu
gliederung des Bundesgebietes ist 
also nicht erfüllt worden aufgrund

der mangelnden politischen Kraft 
der verantwortlichen Instanzen des 
Bundes; dabei wirkte sich vor allem 
die faktische Abhängigkeit der Bun
despolitik von den Gruppierungen 
der Landespolitik aus. Der regio
nale Partikularismus der politischen 
Parteien und natürlich auch vielfäl
tige Interessen und Besitzstände, 
nicht nur im Bereich von Politik und 
Verwaltung, die von einer Länder
neugliederung betroffen werden, 
haben sich als stärker erwiesen als 
der auf die Stabilität und Stärkung 
der Landesebene und des föderati
ven Systems gerichtete Verfas
sungsauftrag.

Die Bundesregierung hat 1976 
die Umwandlung der Muß-Vorschrift 
in eine Kann-Vorschrift im Art. 29 
GG auch nicht mit dem Argument 
begründet, die Neugliederung sei 
nicht mehr notwendig oder er
wünscht, sie hat vielmehr ausdrück
lich erklärt, sie halte an dem Ziel ei
ner umfassenden Neugliederung 
des Bundesgebiets fest. Dieses Ziel 
solle mit der Neufassung des Art. 29 
Abs. 4 insbesondere dadurch er
reicht werden, daß der Bevölkerung 
in von Landesgrenzen zerschnitte
nen zusammenhängenden Sied- 
lungs- und Wirtschaftsräumen -  mit 
mindestens 1 Mill. E inw ohnern-die 
Möglichkeit gegeben wird, Anstöße 
zur Neugliederung zu geben. Die 
Bundesregierung und das Parla
ment erhofften von der betroffenen 
Bevölkerung in diesen Gebieten -  
Hamburg und Bremen mit ihren Ein
zugsbereichen gehören dazu -  ei
nen stärkeren Druck in Richtung 
Neugliederung als von dem bis 
1976 geltenden zwingenden Verfas
sungsauftrag. So ist es damals in 
den gesetzget>enden Beratungen 
ausdrücklich erklärt worden. Das In
itiativrecht der Bevölkerung hat also 
unzweifelhaft in dem jetzt geltenden 
Recht der Neugliederung als Kann- 
Vorschrift eine besonders gewich
tige, ja zentrale Bedeutung.

Vom Tisch ist das Thema von Ge
setzes wegen nach dem bisherigen 
Verlauf also nicht. Offenbar ist es 
auch tatsächlich nicht vom Tisch. 
So melden sich in letzter Zeit immer 
wieder Stimmen sowohl im Bereich 
der Politik als auch der Wirtschaft, 
die auf die Notwendigkeit einer Neu
gliederung hinweisen. Das galt vor 
allem für den norddeutschen Raum 
und gilt so auch heute.

Kein Selbstzweck

Nun ist die Neugliederung sicher
lich kein Selbstzweck. Man muß 
sich gerade in einer Zeit, in der sich 
Gesellschaft und Wirtschaft rasch 
und tiefgreifend ändern und sich da
bei auch die Anschauungen über 
die Werte nach Inhalt und Rang
folge deutlich wandeln, immer wie
der fragen, ob die Ziele, denen die 
Neugliederung dienen soll, politisch 
noch heute bedeutsam sind und 
wenn ja, ob die Neugliederung ein 
sachgerechter Beitrag zur Errei
chung dieser Ziele ist.

Ausgangspunkt solcher Überle
gungen muß die Erkenntnis sein, 
daß die Neugliederung die bundes
staatliche Ordnung sichern und effi
zient erhalten will. Diese Ordnung 
setzt eigenständig leistungsfähige 
Länder voraus. Art. 29 Abs. 1 GG 
macht das in seiner Formulierung 
deutlich. (Abs. 1 Satz 1: Das Bun
desgebiet kann neu gegliedert wer
den, um zu gewährleisten, daß die 
Länder nach Größe und Leistungs
fähigkeit die ihnen obliegenden Auf
gaben wirksam erfüllen können.) 
Die Leistungsfähigkeit muß auf die 
Aufgaben der Länder bezogen wer
den. Unter diesen Aufgaben sind in 
diesem Zusammenhang neben den 
rein exekutiven Funktionen die 
Sorge für die Funktionsfähigkeit des 
gesamten kommunalen Bereichs 
und die Ausgleichsfunktion zu nen
nen. Letztere zielt darauf hin, daß 
den Bürgern in allen Landesteilen 
annähernd gleichwertige Lebens
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bedingungen und Entwicklungs
chancen geboten werden -  soweit 
die öffentliche Hand dies in unserer 
freiheitlichen Rechts- und W irt
schaftsordnung überhaupt bewir
ken kann. Bedeutende Unter
schiede in diesem Bereich wider
sprechen der vorherrschenden Ge
rechtigkeitsvorstellung und werden 
daher auf die Dauer nicht hinge
nommen.

Auch die Aufgaben der Länder, 
Partner und Gegenspieler des Bun
des bei der politischen Willensbil
dung im Gesamtstaat zu sein, kön
nen die Länder nur erfüllen, wenn 
ein ausgewogenes politisches Kräf
teverhältnis zwischen Bund und 
Ländern besteht. Finanzschwache 
Länder sind wesentlich auf Zuwen
dungen des Bundes oder anderer 
Länder angewiesen und geraten da
mit auch in politische Abhängigkei
ten -  es gibt dazu sehr offene Ge
ständnisse beteiligter Politiker -  
und werden dann der ihnen von der 
Verfassung zugedachten Rolle 
nicht gerecht. Die wirtschaftlich un
zweckmäßige Aufteilung zusam
menhängender Wirtschaftsräume 
auf mehrere Länder, die wir in Nord
deutschland im Bereich der Stadt
staaten vorfinden, ist dabei erfah
rungsgemäß eine wesentliche Ursa
che für ungünstige wirtschaftliche 
Entwicklungen des Gesamtraums, 
weil sie eine einheitliche Planungs
und Infrastrukturpolitik für diesen 
behindern und damit die Entwick
lungschancen spürbar mindern -  
was sich durch zahlreiche Beispiele 
belegen läßt.

Der Finanzausgleich
Die oben angedeuteten Schwie

rigkeiten, die sich einer gesamten 
Neugliederung der Länder im Bun
desgebiet entgegenstellen, ma
chen es im Augenblick nicht wahr
scheinlich, daß der Gesamtkomplex 
auf die Tagesordnung der Regie
rungspolitik gesetzt wird. Was in sol
chen Lagen allein möglich ist -  und

nach dem Sinn der oben skizzierten 
Änderung des Grundgesetzes der 
gesetzgeberischen Intention ent
spricht -  ist, den Gedanken der 
Neugliederung dort in den politi
schen Entscheidungsprozeß einzu
bringen, wo ein sachlicher Zusam
menhang das rechtfertigt und er
möglicht.

In Hamburg ist das der Fall. Anlaß 
zu der gegenwärtigen Diskussion 
sind die Auseinandersetzungen 
über den Finanzausgleich und die 
Auswirkungen des Achten Geset
zes zur Änderung dieses Finanz
ausgleiches. Der wirkliche Grund 
für die Fortdauer der Diskussion 
liegt aber sicher darin, daß hier an 
den Finanzausgleich Erwartungen 
gestellt werden, die er seiner Natur 
nach nicht erfüllen kann.

Der Finanzausgleich ist seinem 
Wesen nach eine Gemeinschafts
hilfe, welche die finanzielle Eigen
verantwortung der Länder unange
tastet lassen muß, den Willen der fi
nanzschwachen Länder zur Selbst
hilfe nicht schwächen und die Fähig
keit der übrigen Länder zur Eigenin
itiative und Leistungssteigerung 
nicht übermäßig beeinträchtigen 
darf. Eine weitere Anspannung der 
Ausgleichsverpflichtungen im Fi
nanzausgleich stößt daher an ver
fassungsmäßige Grenzen.

Zudem kuriert ein Finanzaus
gleich immer nur an den Sympto
men eines Leistungsgefälles. Die 
Ursachen könnten nur durch eine 
wirksame regionale Entwicklungs
politik, vor allem im Bereich der In
frastruktur und der Wirtschaftsförde
rung, beseitigt werden. Aber einer 
solchen Politik steht eben die Lei
stungsschwäche der beteiligten 
Länder und die Aufteilung der Re
gion in mehrere Staaten bei Durch
schneidung zusammengehöriger 
Wirtschaftsräume entgegen.

Von den Gegnern der Neugliede
rung wird immer vorgebracht, daß

grenzüberschreitende Vereinbarun
gen der beteiligten Länder die Pro
bleme mindestens ebenso gut lö
sen. Der Hamburger Bürgermeister 
hat allerdings vor kurzem einge
standen, die Zusammenarbeit mit 
Schleswig-Holstein, Niedersach
sen und Bremen zur Wahrung ge
meinsamer Interessen in Nord
deutschland müsse „eine neue 
Qualität“ bekommen. Solche Ab
sichtserklärungen habe ich schon 
im Jahre 1971 als Vorsitzender der 
Neugliederungskommission von 
den norddeutschen Länderchefs 
gehört.

Unzureichende Zusammenarbeit

Die guten Absichten, so zu pla
nen, als ob Grenzen nicht vorhan
den seien, werden aber wohl auch 
in Zukunft nur schwer zu verwirkli
chen sein. Jedes Land orientiert 
sich erfahrungsgemäß in erster Li
nie an den Interessen seines eige
nen räumlichen Zuständigkeitsbe
reichs und tut sich ungemein 
schwer, die über die Landesgren
zen hinausreichende Region als ein 
zusammengehöriges Ganzes zu 
begreifen. Fachleute aus Wirtschaft 
und Verwaltung beklagen seit Jah
ren die fehlende Stadt- und Regio
nalplanung aus einem Guß für Stadt 
und Region, die unzureichende Zu
sammenarbeit in der Energiepolitik 
und bei der Entsorgung sowie die 
fehlende dreiseitige Koordinierung 
der Landesplanung in und um Ham
burg.

Wenn man den Inhalt der tatsäch
lich zustande gekommenen Verein
barungen kritisch betrachtet, so 
zeigt sich, daß alle fast ausnahms
los nur auf einzelne Vorhaben be
grenzt und nur gelungen sind, wenn 
die Interessen der beteiligten Län
der gleichgelagert waren. Bei res- 
sortütiergreifenden Maßnahmen 
von größerer Vielfalt und mit erhebli
cher finanzieller Tragweite ist diese
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Voraussetzung aber im allgemeinen 
gerade nicht gegeben. Und die Not
wendigkeit, Einstimmigkeit zu erzie
len, führt, wenn schon das völlige 
Scheitern vermieden werden kann, 
zur Einigung auf der Grundlage des 
kleinsten gemeinsamen Nenners, 
womit eine umfassende und durch
greifende Lösung nicht erreicht wer
den kann.

Politischer Kraftakt

Sachliche Argumente für den 
Nordstaat gibt es also genug. Die 
Verwirklichung kann freilich nur ge
lingen, wenn eine breite Diskussion 
sachkundig geführt wird. Allein sie 
kann zu dem notwendigen politi
schen Konsens führen.

Einem ehemaligen Hamburger 
Senator wird das Wort zugeschrie
ben, Hamburg werde eines Tages 
auf Knien um die Neugliederung bit
ten. Es ist wohl richtig, daß Ham

burg als Großstadt in einem Nord
staat. befreit von den finanziellen 
Lasten der Landesaufgaben (u. a. 
Schulen, Hochschulen, Polizei), in 
finanzieller Hinsicht besser stünde 
als heute. In derTat sind die Landes
grenzen für die Hansestädte weit 
nachteiliger als für die angrenzen
den Flächenstaaten, und diese Ten
denz dürfte sich eher noch verstär
ken.

Sicher macht die Bildung eines 
Nordstaates einen außerordentli
chen politischen Kraftakt erforder
lich. Der Präses der Handelskam
mer Hamburg hat in seiner traditio
nellen Jahresschlußansprache von 
10 bis 15 Jahren gesprochen, die wir 
brauchten, um einen Nordstaat zu 
schaffen und uns an ihn zu gewöh
nen. Diese Perspektive, so meine 
ich, sollte kein Grund zur Resigna
tion sein. Der Nordstaat könnte 
heute längst lebendige Realität

sein, wenn die Aufgabe 1972 nach 
Vorlage des Gutachtens entschlos
sen angepackt worden wäre. Ich 
möchte daher der Schlußfolgerung 
des Präses gar nicht widerspre
chen, die da lautet: „W ir haben den 
Nordstaat nicht, also lassen Sie uns 
durch noch bessere Zusammenar
beit so tun, als hätten wir ihn.“ Aber 
ich möchte hinzufügen: Versuchen 
wir zugleich, den Nordstaat jetzt auf 
den Weg zu bhngen, damit uns die 
Probleme nicht in weiteren 10 bis 15 
Jahren ganz über den Kopf gewach
sen sind.

Überblickt man die bisherige Ent
wicklung und den derzeitigen Stand 
der Diskussion dieses Themas, so 
wird man an ein Wort von Seneca 
erinnert -  er besaß ja politische 
Erfahrung genug: Nicht weil es 
schwierig ist, wagen wir es nicht, 
sondern weil wir es nicht wagen, ist 
es schwierig.

Eberhard Thiel

Den Argumenten für eine Neugliederung ist 
weitgehend zuzustimmen

Immer wenn Länder oder Gemein
den in finanzwirtschaftliche 

Schwierigkeiten geraten, scheint 
die Zeit besonders geeignet zu sein, 
früher einmal erörterte, dann aber 
nicht weiter verfolgte Vorhaben wie
derzubeleben. Dazu gehören tradi
tionell Pläne zur Privatisierung bis
heriger Staatsaktivitäten und insbe
sondere Überlegungen zu Gebiets
reformen.

Daher ist es nicht überraschend, 
wenn in diesen Wochen erneut Dis
kussionen um die Bildung eines 
Nordstaates in der Bundesrepublik 
Beachtung finden. Führende Mit
glieder der Exekutive und der Legis
lative der Freien und Hansestadt
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Hamburg haben sich -  neben ande
ren -  öffentlich Gedanken darüber 
gemacht, ob das System des Föde
ralismus erneut überdacht werden 
müsse, ob kleine Stadtstaaten ihren 
elementaren Problemen vielleicht 
nicht mehr gewachsen sind oder ob 
für eine effiziente Integration der 
Hansestadt mit ihrem Umland die 
Schaffung eines Nordstaates erfor
derlich sei.

Diese der Bildung eines Nord
staates zum Teil recht positiv gegen
überstehenden Meinungen kontra
stieren zum einen mit den wesent
lich zurückhaltenderen und gar ab
lehnenden Stellungnahmen der Ver
treter anderer norddeutscher Bun

desländer Zum anderen sind erheb
liche Unterschiede zwischen den 
heute positiv klingenden Verlautba
rungen und früheren offiziellen Stel
lungnahmen zur Neugliederungs
problematik festzuhalten.

So betonte Hamburg noch vor 15 
Jahren unter anderem, daß die 
Schaffung eines Nordstaates die 
Beendigung der Selbständigkeit 
nachweislich leistungsfähiger Bun
desländer bedeuten würde, ohne 
daß nachgewiesen worden wäre, 
daß dieser Vorgang zu einer nach
haltigen Verbesserung der Gesamt
situation beitragen würde. Überdies 
wurde bemängelt, daß bei der Be
gründung der Neugliederungsvor
schläge überwiegend ökonomische
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Meßgrößen verwendet wurden und 
daß durch die besondere Betonung 
der strukturpolitischen Aufgaben
stellung der Bundesländer andere 
Kriterien nicht ausreichend beach
tet würden. Heute sind es aber nun 
gerade die ökonomischen Indikato
ren und die Strukturprobleme, die 
zum Nachdenken veranlassen.

Die Grundproblematik

Nun ist einzuräumen, daß damals 
die sektoralen und regionalen Struk
turveränderungen in Norddeutsch
land hinsichtlich Richtung und Inten
sität nicht in allen Einzelheiten vor
herzusagen waren. Aber ein ent
scheidendes Hemmnis, das die 
Chancen für eine günstigere wirt
schaftliche Entwicklung in einem 
Gebiet mindert, das durch das Ne
beneinander zweier Stadtstaaten 
und zweier Flächenstaaten gekenn
zeichnet ist, wurde damals deutlich 
erkannt und führte zu den Neuglie
derungsvorschlägen: Angesichts
des hohen Staatsanteils in der Bun
desrepublik und in den Teilregionen 
kommt es zu Friktionen bei Ent
scheidungen und Entwicklungen, 
wenn keine Identität von staatlicher 
Verwaltungsregion und der für eine 
wirksame staatliche Aufgabenerfül
lung erforderlichen Aktivitätsregion 
besteht. Eng verflochtene Wirt
schaftsräume, die von administrati
ven Grenzen durchschnitten wer
den, können dadurch in ihrer Ent
wicklung behindert werden. Das gilt 
für den öffentlichen wie auch für den 
privaten Bereich.

Ein Kriterium für die Beurteilung 
der politisch-administrativen Lei
stungsfähigkeit einer oder mehrerer 
territorialer Einheiten ist darin zu er
blicken, ob es gelingt, für die Wirt
schaftsregion die erforderlichen 
Planungen und Maßnahmen sinn
voll zu konzipieren, zu finanzieren 
und sie letztlich auch durchzufüh
ren. Im Hinblick auf die staatliche 
Gliederung in Norddeutschland gibt

es erhebliche Zweifel, ob unter die
sen Aspekten die staatlichen Aktivi
täten positiv beurteilt werden kön
nen.

Diese Grundproblematik hat 
auch heute wieder zur Debatte über 
einen Nordstaat geführt, wie sich 
anhand einiger Problemkreise de
monstrieren läßt: So erlitten die bei
den Hansestädte nicht nur aufgrund 
der demographischen Strukturen, 
sondern auch aufgrund von Wande
rungen ins Umland erhebliche Be
völkerungsverluste. Diese Wande
rungsbewegung erfaßte aber nicht 
nur die Wohnbevölkerung, sondern 
in verstärktem Maße auch Betriebe 
des industriellen und schließlich 
auch des Dienstleistungssektors. 
Dies führte zu bemerkenswerten 
Einbußen an Steuerkraft der beiden 
Stadtstaaten, die auch nicht durch 
die geltenden Finanzausgleichsre
gelungen kompensiert werden 
konnten. Die Aufwendungen für die 
Infrastruktur stiegen pro Kopf der 
Wohnbevölkerung in den großen 
Städten erheblich an, so daß sich 
sehr bald finanzwirtschaftliche Pro
bleme auftaten, die in einer ver
stärkten Verschuldung resultierten.

Die durch die Suburbanisierung 
erforderliche Vervielfältigung der In
frastrukturausstattung in der Ge
samtregion führte zu erheblichen 
gesamtwirtschaftlichen Mehrko
sten. Die Suburbanisierungsproble
matik läßt sich freilich auch bei der 
Existenz von Gemeindegrenzen 
nicht leicht lösen; die Probleme po
tenzieren sich jedoch bei der Exi
stenz von Landesgrenzen. In Flä
chenstaaten können die Landesre
gierungen negative Effekte eher 
durch Ausgleichsmaßnahmen oder 
im Rahmen des kommunalen Fi
nanzausgleichs vermeiden.

Die Belastung der Städte durch 
Arbeitslosigkeit, die auch mit Hilfe 
der Subventionierung von nicht 
mehr konkurrenzfähigen Branchen 
(z. B. Schiffbauindustrie) nicht zu

vermeiden war, vermehrte zusätz
lich die finanzwirtschaftlichen Pro
bleme der Zentren.

Grenzen der Kooperation

Nicht nur die sektorale, sondern 
auch die regionale Strukturpolitik 
verzerrte die Situation in Nord
deutschland. So profitieren ein
zelne Gebiete in der Region Ham
burg in unterschiedlichem Ausmaße 
von regionalpolitischen Maßnah
men. Einige bis an die Stadtgrenzen 
Hamburgs reichenden Gebiete wer
den im Rahmen der Zonenrandför
derung begünstigt; die Diskriminie
rung der anderen Teilregionen ent
behrt jeder ökonomischen Begrün
dung. Auch die von den Ländern zu 
vertretende Subventionskonkur
renz zwischen den einzelnen Teilre
gionen des norddeutschen Raumes 
trug zu Ungleichgewichten bei.

Kooperationen zwischen den vier 
norddeutschen Bundesländern wa
ren und sind immer dann möglich 
und erfolgreich, wenn es sich um 
spezielle Anlässe handelt, bei de
nen die Interessen aller Beteiligten 
in etwa gleichgerichtet sind. Auch 
die bestehenden gemeinsamen 
Landesplanungen konnten im Rah
men der zur Verfügung stehenden fi
nanziellen Ressourcen durchaus 
Teilerfolge erzielen. Es mangelte je
doch an einer weitergehenden groß
räumigen Zusammenarbeit; natur
gemäß traten im Rahmen der Ko
operationsbemühungen immer 
dann Probleme auf, wenn es sich 
um die Festlegung von Prioritäten 
handelte, die nur einen Partner be
günstigten. In Norddeutschland hat 
sich die Erkenntnis noch nicht aus
reichend durchgesetzt, daß die Ver
besserung der Situation in einerTeil- 
region auch einen Gewinn für die 
gesamte Region darstellen kann. In
soweit hat der Staat aufgrund der 
bestehenden territorialen Gliede
rung den Herausforderungen der 
geänderten ökonomischen und so-
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zioökonomischen Situation nichit ef
fizient genug begegnen können.

Der oftmals geäußerten Hoff
nung, daß eine erneute Umgestal
tung des Länderfinanzausgleichs 
zu einer wesentlichen Entlastung 
der Hansestädte oder auch der an
deren norddeutschen Länder füh
ren könnte, muß skeptisch begeg
net werden. Das letzte Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum 
Länderfinanzausgleich hebt zwar 
die notwendige Berücksichtigung 
der Andersartigkeit der beiden 
Stadtstaaten hervor, betont jedoch, 
daß die durch die „Einwohnervered
lung“ erreichte Beachtung stadt
staatlicher Eigenarten kein Instru
ment zur Kompensierung von Ver
änderungen in derWohlstandsskala 
der Bundesländer sein könne.

Eine Verbesserung der Situation 
der Hansestädte im Rahmen des 
Länderfinanzausgleichs wäre zwar 
eine Erleichterung, scheint jedoch 
angesichts der zur Debatte stehen
den Größenordnungen nicht auszu
reichen. Eine Mitfinanzierung der 
von den Hansestädten auch für das 
Umland bereitgestellten metropo- 
len Leistungen durch die angren
zenden Regionen ließe sich im Rah
men eines Nordstaates sicherlich 
eher erreichen als durch Verhand
lungen zwischen verschiedenen 
Landesregierungen.

Wenn man den Nordstaat an
strebt, sieht Artikel 29 des Grundge
setzes zwei Möglichkeiten zur Eröff
nung des Verfahrens vor: Zum ei
nen kann die Initiative wie bei jedem 
sonstigen Gesetzgebungsverfah
ren vom Bundesrat, von der Bun
desregierung oder vom Bundestag 
ausgehen; zum anderen gibt es ein 
Initiativrecht der Bevölkerung zu
sammenhängender Wirtschafts
räume. Beide Verfahren erfordern 
zeitaufwendige Volksbegehren.

Selbst wenn diese Verfahren zur 
Bildung eines Nordstaates führen
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würden, wären damit nicht alle Pro
bleme gelöst. Wohl kann man damit 
rechnen, daß die Abstimmung auf 
der Planungsebene des Landes 
und der Gemeinden, die Lenkung fi
nanzieller Ressourcen und die Ver
meidung von Konkurrenzaktivitäten 
erleichtert würden. Auch die finanz
wirtschaftlichen Probleme der 
Stadtstaaten ließen sich im Rah
men eines Nordstaates wohl eher 
als bei der bisherigen Regelung lö
sen. Vor und nach einer Neugliede
rung würden sich zunächst aber 
noch Umstellungsprobleme erge
ben, die auch für den privaten Sek
tor Unsicherheitsmomente über die 
künftige Richtung der Wirtschafts
und Sozialpolitik enthalten. Hinzu 
kommt noch die notwendig wer
dende Einigung über den Sitz einer 
künftigen Landesregierung. Man 
darf annehmen, daß sich die Vor
teile eines norddeutschen Bundes
staates mit weitgehend einheitlicher 
politischer Zielrichtung erst im 
Laufe einer mittelfristigen Periode 
zeigen werden.

Nach der Bildung eines Nordstaa
tes werden sich manche Unterneh
men in ihren Entscheidungen zwar 
durch eine geringere Zahl öffentli
cher Entscheidungsträger als bis
her beeinflußt fühlen. Letztlich bleibt 
aber die Bestimmung der Richtung 
und des Tempos des Strukturwan
dels und damit der wirtschaftlichen 
Dynamik im Norden Aufgabe der 
Unternehmen.

Politische Widerstände

Die bisher weitgehende Ableh
nung von Neugliederungsplänen 
war überwiegend wohl nicht auf 
eine fehlende Einsicht in ökonomi
sche Zusammenhänge und auch 
keineswegs lediglich auf eine Über
betonung traditioneller Motive zu
rückzuführen. Vielmehr sahen sich 
die Parlamente und Regierungen 
mit einer politischen Entscheidung 
konfrontiert, die über den Erhalt,

den möglichen Verlust oder den Zu
gewinn an Macht befinden würde. 
Eine Neugliederung bedeutet nun 
einmal eine Machtverschiebung ge
genüber der bisher bestehenden 
Ordnung. Die Dispositionsmöglich
keiten im politischen Raum gehen 
auf andere oder auf neue Machtträ
ger über, für die möglicherweise an
dere Kriterien bei ihren politischen, 
also auch wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen gelten könnten, als 
sie bisher in den Teilgebieten üblich 
waren. Bei Bejahung einer Neuglie
derung in Norddeutschland müßte 
ein solcher Machtübergang akzep
tiert werden. Zwar werden die ein
zelnen Teilregionen mit ihren spe
ziellen Anliegen dann nicht von der 
Meinungsbildung des Nordstaates 
ausgeschlossen; ihre Durchset
zung hängt möglicherweise jedoch 
mehr als bisher von dem relativen 
Gewicht ihrer Begründungen ab.

Wenn man den Argumenten für 
die Bildung eines Nordstaates auch 
weitgehend zustimmt, wird man 
weiterhin hinsichtlich der Chancen 
zur Realisierung dieser Pläne sehr 
skeptisch bleiben müssen. Ob das 
Diktat leerer Kassen in diesem Falle 
tatsächlich heilsam wäre, muß be
zweifelt werden; denn größere fi
nanzielle Schwierigkeiten könnten 
zu abrupten Lösungen führen, die 
weder für den öffentlichen noch für 
den privaten Bereich in Nord
deutschland von Vorteil wären. Aus 
der Geschichte läßt sich eine Dyna
mik ableiten, die immer wieder An
passungen der Gebietsgrößen an 
neue gesellschaftliche und ökono
mische Strukturen erkennen läßt. 
Gerade traditionsbewußte Hanse
städte sollten auf die Durchschlags
kraft ihrer Argumente im Rahmen 
der Willensbildung einer größeren 
territorialen Einheit vertrauen. Nicht 
immer ist die Welt das Feld, auf dem 
man sich zu behaupten hat, oftmals 
sind es die umliegenden Flächen
länder.
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